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Eine Unterversicherung entsteht, wenn die vom Versicherungsnehmer gewählte Versicherungssumme 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls niedriger ist als der tatsächliche vorhandene Versicherungswert. 
 
Im Falle einer Unterversicherung wird der ermittelte Schaden im Verhältnis der Versicherungssumme 
zum Versicherungswert ersetzt. 
 
 
Beispiel:  

 
Sie entscheiden sich für eine Versicherungssumme von 100.000 EURO. 
(= Versicherungssumme) 

 
 Der NEUwert, der zu versichernden Sachen liegt jedoch bei 200.000 EURO. 

(= Versicherungswert) 
 
 Nun kommen aufgrund eines Einbruchdiebstahls 50.000 EURO abhanden.  

(=Schadenhöhe) 
 
 
Entschädigungsberechnung: 
 
  Versicherungssumme 100.000 
            X  50.000  = Entschädigung 
  Versicherungswert 200.000   
 
   
In diesem Beispiel beträgt die Entschädigung lediglich 25.000 EURO. 
 
Achten Sie daher bei der Wahl Ihrer Versicherungssumme auf eine korrekte Ermittlung und 
berücksichtigen Sie die Neuwerte, nicht die Zeitwerte.  
 
Nur Sie als Versicherungsnehmer kennen die richtigen Werte und sind für deren Ermittlung 
verantwortlich! 
 

WIE ENTSTEHT EINE UNTERVERSICHERUNG? 
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